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Beschluss 

 
Aufhebung und Änderung von Pfarrstellen  

 

 
1. Die Kirchenkreissynode beschließt folgende Aufhebungen von Pfarrstellen: 
 
1.1 Propstei Wismar  
 Evangelisch-Lutherische Kirchengemeinde Dabel  
 Aufhebung der Pfarrstelle   
 Die Kirchenkreissynode beschließt die Aufhebung der Pfarrstelle Dabel (75 %) zum 
 1. Januar 2019. 
 Die Ev.-Luth. Kirchengemeinden Dabel, Witzin und Sternberg bilden einen 
 Pfarrsprengel. 
 Die Geschäftsadresse der Ev.-Luth. Kirchengemeinde Dabel lautet: 
 Wilhelm-Pieck-Straße 2 B in 19406 Dabel. 
 
1.2 Propstei Wismar 
 Evangelisch-Lutherische Kirchengemeinde Groß Brütz 

Aufhebung der Pfarrstelle 
Die Kirchenkreissynode beschließt die Aufhebung der Pfarrstelle Groß Brütz (50 %) 

 zum 1. Januar 2019. 
 Die Ev.-Luth. Kirchengemeinden Pokrent und Groß Brütz bilden einen 
 Pfarrsprengel. 
 Die Geschäftsadresse der Ev.-Luth. Kirchengemeinde Groß Brütz lautet: 
 Dorfstraße 17 in 19071 Groß Brütz. 
 
1.3 Propstei Wismar  
 Evangelisch-Lutherische Kirchengemeinde Hornstorf 
 Aufhebung der Pfarrstelle   
 Die Kirchenkreissynode beschließt die Aufhebung der Pfarrstelle Hornstorf (100 %) 
 zum 1. Januar 2019. 

Die Ev.-Luth. Kirchengemeinden Hornstorf, Dreveskirchen und Neuburg bilden zum  
1. Januar 2019 einen Pfarrsprengel. 

 Die Geschäftsadresse der Ev.-Luth. Kirchengemeinde Hornstorf lautet: 
 Hauptstr. 16 in 23974 Hornstorf. 
 
 
 
 



2. Die Kirchenkreissynode bestätigt folgende Beschlüsse des Kirchenkreisrates: 
 
2.1 Propstei Rostock 
 Evangelisch-Lutherische Kirchengemeinde Bützow, Baumgarten, Tarnow 
 Änderung von Pfarrstellen 
 Der Kirchenkreisrat beschließt die Aufhebung der Pfarrstelle Tarnow (50 %) zum 
 Zeitpunkt der Fusion der Ev.-Luth. Kirchengemeinden Bützow, Baumgarten und 
 Tarnow. 

Die bisherigen Pfarrstellen der Ev.-Luth. Kirchengemeinden Bützow und Baumgarten 
werden zum Zeitpunkt der Fusion der Ev.-Luth. Kirchengemeinden Bützow, 
 Baumgarten und Tarnow zu Pfarrstellen der fusionierten Ev.-Luth. Kirchengemeinde 
 Bützow. 
Die Pfarrstellen erhalten den Namen 1. bzw. 2. Pfarrstelle der Ev.-Luth. 
Kirchengemeinde Bützow. Der Stellenumfang beträgt jeweils 100 % eines vollen 
Dienstumfanges.  

 Dienstsitz und Dienstwohnung der 1. Pfarrstelle befinden sich in 18246 Bützow, 
 Kirchenstraße 4. 
 Dienstsitz und Dienstwohnung der 2. Pfarrstelle befinden sich in 18246 Baumgarten, 
 Poststraße 50. 
 
2.2 Propstei Rostock 
 Ev.-Luth. Kirchengemeinden Bad Sülze, Kölzow und Marlow 
 Änderung der Pfarrstellen 

Der Kirchenkreisrat beschließt die Änderung der Pfarrstelle der Ev.-Luth. 
Kirchengemeinde Bad Sülze und der Ev.-Luth. Kirchengemeinde Kölzow, indem sie 
ab 1. Januar 2019 auch der Ev.-Luth. Kirchengemeinde Marlow zugeordnet wird. 
Damit bilden die Ev.-Luth. Kirchengemeinden Bad Sülze, Kölzow und Marlow 
zukünftig einen Pfarrsprengel. 

 
2.3 Propstei Rostock 
 Ev.-Luth. Kirchengemeinde Lohmen 
 Änderung der Pfarrstelle 
 Der Umfang der Pfarrstelle der Ev.-Luth. Kirchengemeinde Lohmen, Propstei 
 Rostock, wird zum 1. Februar 2019 von 75 % auf 100 % eines vollen Dienstumfanges 
 erweitert. 
 
2.4 Propstei Rostock 
 Ev.-Luth. Kirchengemeinden Bentwisch-Volkenshagen, Blankenhagen,  
 Graal-Müritz, Rövershagen 
 Änderung der Pfarrstellen 

Die bisherige Pfarrstelle der Ev.-Luth. Kirchengemeinden Bentwisch-
Volkenshagen/Rövershagen wird zum 1. November 2019 aufgehoben, während 
gleichzeitig die Pfarrstellen der Ev.-Luth. Kirchengemeinden Blankenhagen und 
Graal-Müritz zum 1. November 2019 geändert werden, indem sie beide den Ev.-Luth. 
Kirchengemeinden Bentwisch-Volkenshagen, Blankenhagen, Graal-Müritz, 
Rövershagen zugeordnet werden, womit diese einen Pfarrsprengel bilden. 

 Die Pfarrstellen erhalten den Namen 1. bzw. 2. Pfarrstelle der Kirchengemeinden 
 Bentwisch-Volkenshagen, Blankenhagen, Graal-Müritz, Rövershagen (Pfarrsprengel). 



 Der Stellenumfang der 1. Pfarrstelle beträgt 100 % eines vollen Dienstumfanges. 
 Dienstsitz und Dienstwohnung der 1. Pfarrstelle befinden sich in Kastanienallee 8,  
 18181 Graal-Müritz. 
 Der Stellenumfang der 2. Pfarrstelle beträgt 100 % eines vollen Dienstumfanges. 
 Dienstsitz und Dienstwohnung der 2. Pfarrstelle befinden sich in Dorfstr. 25, 18182 
 Blankenhagen. 
 Die Geschäftsadressen der Kirchengemeinden lauten weiterhin: 
 Bentwisch-Volkenshagen und Rövershagen: Stralsunder Str. 23, 18182 Bentwisch 
 Blankenhagen: Dorfstr. 25, 18182 Blankenhagen 
 Graal-Müritz: Kastanienallee 8, 18181 Graal-Müritz. 
 
2.5 Propstei Wismar 
 Ev.-Luth. Kirchengemeinde Dorf Mecklenburg 
 Änderung der Pfarrstelle 
 Der Umfang der Pfarrstelle der Ev.-Luth. Kirchengemeinde Dorf Mecklenburg wird 
 zum 1. Januar 2019 von 50 %  auf 75 % eines vollen Dienstumfanges erweitert.  

Dienstsitz und Dienstwohnung der Pfarrstelle befinden sich in 23972 Dorf 
Mecklenburg, Bahnhofstr. 39. 

 
 

Schwerin, 9. April 2019 

 

 
Stefanie Wolf 
Präses der II. Kirchenkreissynode 
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4. Tagung  
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Beschluss 

 

Bildung eines Ad hoc Ausschusses 

„Stellungnahme zur Bestattungskultur“ 

 

 
Die Kirchenkreissynode bildet einen Ad hoc Ausschuss für die gemeinsame Erarbeitung 
einer Stellungnahme zur Bestattungskultur zusammen mit Herrn Reinhard Wienecke, 
Friedhofsbeauftragter im Evangelisch-Lutherischen Kirchenkreis Mecklenburg, und Herrn 
Kirchenrat Markus Wiechert, Landeskirchlicher Beauftragter für Mecklenburg-Vorpommern, 
unter Einbezug der Ergebnisse der Debatte in der 4. Tagung der Kirchenkreissynode. 
 
In den Ad hoc Ausschuss „Stellungnahme zur Bestattungskultur“ wurden folgende Mitglieder 
gewählt:  

Frau Franziska Ehlert 
  Herr Hilmar Baumgarten 

Herr Dr. Patrick Scott Dingle 
  Herr Gerald Exner 
  Pastor Kai Feller 
  Frau Gerlinde Haker 
  Herr Frank Urbach. 
 
Die Stellungnahme ist vom Ad hoc Ausschuss „Stellungnahme zur Bestattungskultur“ im 
Einvernehmen mit dem Kirchenkreisrat der Expertenkommission „Bestattungskultur in 
Mecklenburg-Vorpommern“ des Landtages Mecklenburg-Vorpommern, sofern es zeitlich 
notwendig ist, vor der Herbsttagung der Kirchenkreissynode 2019 vorzulegen. 
 
 
Schwerin, 9. April 2019 

 

 
Stefanie Wolf 
Präses der II. Kirchenkreissynode 
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Beschluss 

 
Rahmenkonzept für Kommunikation 

im Evangelisch-Lutherischen Kirchenkreis Mecklenburg 
 
 

Die Kirchenkreissynode nimmt das „Rahmenkonzept für Kommunikation“ im Evangelisch-
Lutherischen Kirchenkreis Mecklenburg zur Kenntnis und bittet den Kirchenkreisrat, die 
Anregungen aus der Stellungnahme des Gemeinde- und Strukturausschusses der 
Kirchenkreissynode in das „Rahmenkonzept für Kommunikation“ aufzunehmen und zu 
beschließen. 
 
 
Schwerin, 9. April 2019 

 

 
Stefanie Wolf 
Präses der II. Kirchenkreissynode 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Evangelisch-Lutherischer                     Beschluss II/4-4 
Kirchenkreis Mecklenburg 
 

II. Kirchenkreissynode 
 

4. Tagung  
 22. - 23. März 2019 

 

 

Beschluss 

 

Themensynode „Zugehörigkeit zwischen Tradition und Innovation. 

Eine Chance für Kirche in Mecklenburg“ 

 

 
Die Kirchenkreissynode beschließt als Arbeitsauftrag für das Präsidium der 
Kirchenkreissynode das Thema „Zugehörigkeit zwischen Tradition und Innovation. Eine 
Chance für Kirche in Mecklenburg“ als Arbeitsschwerpunkt für die Frühjahrstagung der 
Kirchenkreissynode am 27./28. März 2020 aufzunehmen und mit externen Referenten die 
verschiedenen Seiten des Themas umfassend zu beleuchten.  
 

 
Schwerin, 9. April 2019 

 

 
Stefanie Wolf 
Präses der II. Kirchenkreissynode 
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Wahlergebnis 

 

Wahlen für die Ausschüsse der II. Kirchenkreissynode 

 

 
Die Kirchenkreissynode wählt folgende Mitglieder in die Ausschüsse der  
II. Kirchenkreissynode: 
 
 
Finanzausschuss 
 
 Herr Wilfried Plieth 
 
Gemeinde- und Strukturausschuss 
 
 Pastor Riccardo Freiheit 
 
Rechnungsprüfungsausschuss 
 
 Pastorin Katrin Jell 
 
Rechtsausschuss 
 
 Herr Philipp Schwadtke  (Jugenddelegierter) 
 
Theologischer Ausschuss 
 
 Frau Thea Lüth  (Jugenddelegierte) 
 Herr Lukas von Dorrien  (Jugenddelegierter) 
 
 
Schwerin, 9. April 2019 

 

 
Stefanie Wolf 

Präses der II. Kirchenkreissynode 


